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Aufgrund des § 2 Abs.4 und des§ 91 Abs.1 des Gesetzes über die 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(WissHG) hat die Universität Düsseldorf die folgende Prüfungs
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Matherna.t 

sich iqung An 

s Studiums 

Abschluß des 

um soll dem Studenten 

rungen und Veränderungen in 

Die 

Diploms 

unter Be 

der Beru lt rforderlichen ichen Kenntnisse, Fähig-

keiten und ME:::thoden vermitt ln, daß er zu wissenschaftlicher 

Arbeit, zur k t sehen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnis 

und zu verantwoct.1 i Handeln fähi wird. Durch die Diplom-

prüf4ng soll n ob der Kandidat die für den 

Ubergang in dii;~ 

nisse erworL:.en 

und die Fähi 

selbs g zu 

i t i t 

i.gen gründlichen Fachkennt

seines Faches überblickt 

t, nach wi senschaftli n Methoden 

sow wissen chaftliche Methoden und Er-

kenntnisse anzuwenden. nsbe andere soll der Kandidat in der 

Diplomprü nc; ne li math<.:::matischen Kenntnissen nach-

weisen, daß er Kenn i e anderen Fach besitzt, das 

mathematisch<::~ Me hoden benut t. n einem Teilgebiet der Mathematik 

soll der Kandidat vertief Kenntnisse nachweisen. 

Aufgrund <:k;r l:K: 

Natur\<d e 

Dip "Di l 

Diplomgrad wird 

Auf Antrag de Ab 

gang an u<Je n 

( 1) Die 

( Diplorn,i. 

( 2) Der udi. ni 

1' 

J. I~ 

2 
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§ J 

ver iht die Mathematisch

Universi tä t Düsseldorf den 

il r z t " Dip L - Ma th . " ) . Der 

ehe Form verliehen. 

lomurkunde der Studien-

cl t Li iH ich der Diplomprüfung 

p licht- und Wahlbereich 

h(.~IJ L.unilc betragen. Die 
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Studieninhalte nd uwählen zu zen, daß 

das Studium in der Regelstudienzei schlossen we~den 

kann. Dabei is zu rleisten, daß der Student im Rahmen 

dieser Prü 

kann und Pflich 

ausgeglichenen 

tung und Vertie 

liehen 

ung nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen 

und Wah flichtveranstaltungen in einem 

ltnis s zur selbständigen Vorberei-

s Stof s und zur Teilnahme an zusätz-

tal 0 auch in anderen Studiengängen. 

§ 4 

n Prüfun - und Meldefristen 
-···~··~-~~-

( 1) Der Diplornprüfunq 'ic::ht e Diplorn~vorprüfung voraus. Letztere 

soll in der Hegc.;1 vor Bt~ nn des fünften Studiensemesters 

abgeschlossen sei. 

(2) Die Diplom··Vorprüti: q und die Diplomprüfung können nach kür-

zerer S enzeit als den in Absatz 1 und § 3 Abs.2 genannten 

Fristen abgel so rn die zur Zulassung erforder-

liehen Studienleistungen 

wiesen werden. 

C § 9 Abs.2 bzw. § 16 Abs.2) nachge-

(3) Flir die Diplom-Vo ung setzt der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses für jede Semester mindestens einen Prüfungstermin 

fest. Dieser und de nts chende Meldetermin werden durch 

Ausban9 ann 

{ 4) Fiir die 

festgesetzt., De 

zu beachten. 

(5) Die einzelnen 

von dre J. Monat 

nach 

t. § 11 Abs.5 ist zu beachten. 

rden kei.ne besonderen Prüfungstermine 

dung zur Ufung ist § 16 Abs.3 

Li iln<Jen. der D p 

L 9 v1erden; I.n 

fung sollen innerhalb 

ersten drei Wochen 

1 cru i>" t bzw„ im Fall von § 17 Abs. 3 in 

den ersten dre Wo lH':n ach ~,; assun9 soll keine Fachprüfung 

abgehalten wer 

(1) Für die 

f un 

ani atinn der Prüfungen. und die durch diese Prü-

z e nen Au wählt die Mathematisch-
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De Vorsitzende, sein 
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ach .Mathematik an der Uni versi tä t 

der wissenschaft-

hemdLik an r Universität Dilssel

uppe der Studenten 

Universität Dilssel-

I.!. 

<\arau.t, 

j ( (: l 

'; 

()_{1.<j 

d e Mi glieder des Prüfungs

enden und dessen Stellver-

Mitglieder 
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,Jahre, die Amtszeit der 

Wi.ederwahl ist zulässig. 
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dc'n bzw. im 

Die studen-

da-

lx':3onden: bei 

tud5_en und 

<lUf und 

j I:~ lll:L t 

6 



6 

( 4) Die Mi ieder cles Prü ausschusses haben das Recht, der 

Abnahme der Prü beizuwohnen. 

(5) Die Sitzungen ausschusses sind nichtöffentlich. 

Die Mitglie r des Prü schusses, Stellvertreter, 

die Prüfer und d Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegen

heit. So rn sie nicht im öf ntlichen Dienst stehen, sind 

sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Ver

schwiegenheit zu verpflichten. 

§ 6 

Prli r und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsaussct11ß bestellt dL~ Prü rund die Beisitzer. 

Er kann die Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. Zum Prüfer 

darf nur bestellt we , wer mindestens die entsprechende 

Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt und, 

sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in 

dem der Prüfung vorangehenden Studienabschnitt eine selbstän

dige Lehrtätigkeit ausgeUbt hat. Zum Beisitzer darf nur be

stellt werden, wer die entsprechende Diplomprüfung oder eine 

vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prü sind in ihrer Pril tätigkeit unabhängig. 

(3) In der Dip wie auch in der Diplomprüfung wird 

jeweils für jeden Kandidaten in jedem Prlifungsfach nur je 

ein Prüfer bestellt. 

(4) Der Kandidat kann fUr ie Dlplomarbeit und die mündlichen Prü-

fungen den Betreuer bzw. den Prü r eine Gruppe von Prü-

fern vors lagen. Bei Wiederholung der Diplomarbeit kann der 

Kandidat einen neuen Betreuer, im Falle einer mündlichen 

Wiederhol rilfung in einem PrUfungsfach einen neuen Prüfer 

vorschlagen. Auf ie Vorschl des Kandidaten soll nach Mög

lichkeit nGck.'.3 i !Jt qenommen werden. 

(5) Der Vorsitz<:onde de'.:; PrUfuncp:;a11ssc;husses so dafür, daß ein 

Prüfungsp1an au stellt wird und dem Kandidaten die Einzel-

- 7 -
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termine der n sowie die Namen der r rechtzeitig, 

mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweil 

bekanntgegeben we n. 

n Prüfung, 

(6) Alle Prü r, die an Diplom-Vorprüfung bzw. der Diplomprü-

fung eines Kandidaten beteiligt s einschließlich der Gut-

achter flir die Diplomarbeit, bilden jeweils eine Prüfungs

kommission. 

§ 7 

Studien-

in 

(1) In demselben Studiengang an anderen wissenschaftlichen Hoch

schulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbrachte Studien

leistungen werden von Amts wegen angerechnet. 

(2) In anderen Studiengängen erbrachte Studienleistungen werden 

von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit fest

gestellt wird. An anderen als wissenschaftlichen Hochschulen 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbrachte Studienleistun

gen werden von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwer

tigkeit stgestellt wird. Gleichwertige Studien- und Prüfungs

leistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs 

des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerech

net; für die Gleichwertigkeit von an ausländischen Hochschulen 

erbrachten Studien- und fungsleistungen sind die von der 

Kultusministe nz und der Westdeutschen Rektorenkonferenz 

gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit Äqui

valenzvereinbarungen nicht vorliege11, entscheidet der Prlifungs

ausschuß nach pf Jichtgernäßern Ei:messen über die Anrechnung. Im 

übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentral-

stelle für aus ;;cbes Bildungswesen gehört werden. 

( 3) Diplom~vorprUfunqen 11nd entsprechende Prt.ifungen, die der Kan

didat an wissenschaftlichen Hochschu n im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes in demselben Studiengang bestanden hat, werden 

von Amts wegen angerechnet. Vorprüfungen und einzelne 

Prlifungsleistungen in anderen Studiengängen oder an anderen 

als wissenschaftlichen Hochschulen im Gc-::1 tungsbereich des 

Grundgesetzes werden von .f\.mts wegen angerechnet, soweit 



die Gleichwertigkeit 

vorprü 

fungsleis 

können 

n 

B ··~ 

tellt wird. Anstel der Diplom-

be ten 

rechnet werden 1 soweit 

llen andere Prü

Gleichwertigkeit 

nachgewiesen wird. Absatz 2 Satz 3 bis 5 ist zu beachten. 

( 4) Prüfungsleistungen .in Diplomprüfungen, die der Kandidat an 

wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grund

gesetzes in demselben Studiengang erbracht hat, werden von 

Amts wegen angerechnet. Das Gleiche gilt für Prüfungsleistungen 

in Abschlußprüfungen anderer Studiengänge oder an anderen als 

wissenschaftlichen Hochschulen, soweit die Gleichwertigkeit 

festgestellt wird. 

(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder vorn Land Nordrhein

Westf alen in Zusamrtenarbei t mit anderen Ländern und dem Bund 

entwickelten Ferns ieneinheite erworbene Leistungsnachweise 

werden, soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder Prü

fungs istungen von Amts wegen angerechnet. Bei der Feststellung 

der Gleichwertigkej. t sind gemeinsame Beschlüsse der Kul tusmi

nisterkonferenz und der westdeutschen Rektorenkonferenz zu be

achten. 

(6) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbil

dung an dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach 

Mathematik erbracht worden sind, werden als Studienleistungen 

auf das Grundstudium angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 

nachgewiesen wird. 

(7) Zuständig filr e i'rnrechn11.nq von Studien und Prüfungsleistun-

gen nach den Absätzen bis 6 ist der Prüfungsausschuß. Vor 

Feststellungen über die Gleichwertigkeit si11d zuständige Fach

vertreter zu hören, 

(8) Studienbewerbern, die au einer Einstufungsprüfung gemäß 

§ 66 WissHG berech igt sind das Studium in einem höheren Fach

semester aufzunehmen, werden entsprechend dem Ergebnis der 

Einstufung fung Studienleis des Grundstudiums und 

Prüfungsleistungen der Dip erlassen. Die dies-

bezüglichen Feststel n im Zeugnis liber die Einstufungs-

prüfung sind für den Prüfungsausschuß bindend. 
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(9) Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 6 werden auf Antrag 

unabhängig von nern Zulassungsantrag zu einer Prüfung ge

troffen. 

§ 8 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

( 1) Eine Prüfungsleistung gilt als rni t "nicht ausreichend" ( 5, O) 

bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin nach er

folgter Zulassung und Festlegung des Termins ohne triftige 

Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung 

ohne triftige Grilnde von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Die für den Rücktri1.t oder das VLlrsäumnis geltend gemachten 

Gründe müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich 

angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des 

Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt 

werden. Erkennt der Prüfungsausschuß die Gründe an, wird dem 

Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin 

festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind 

in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis einer seiner Prüfungs

leistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs

leistung als mit "nicht ausreichend" ( 5 ,O) bewertet. Ein Kan

didat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann 

von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel 

nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prlifungsleistung aus

geschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü

fungsleistung als mit "nicht au!:> reichend" ( 5, 0) bewertet. Wird 

der Kandidat von der weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung 

ausgeschlossen, kann er verlangen, daß diese Entscheidung vom 

Prüfungsausschuß ilberprlift wird. 

(4) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Kan

didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

Dem Kandidaten ist Gelegenheit zurn rechtlichen Gehör zu geben. 

~ 10 -
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der beiden Lehrveranstaltungen eine Übung in Theoreti 

scher Mechanik oder Elektrodynamik. Wird eines der in 

§ 11 Abs.3 Satz 1 Buchstaben i bis k genannten Wahl

pflichtfächer gewählt, ist § 11 Abs.3 Satz 2 zu be

achten. 

(3) Die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 2 werden im Falle 

des § 7 Abs.8 durch entsprechende Feststellungen im Zeugnis 

über die Einstufungsprüfung ganz oder teilweise ersetzt. 

(4) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist fristgerecht 

(§ 10 Abs.1) schriftlich zu stellen. Dabei ist das Wahlpflicht

fach anzugeben. Vo.,,..~chläge ffü: ,-1 i_e zu bestellenden Prüfer sind 

in den Antrag aufzunehmen, ebenso gegebenenfalls ein Antrag 

nach § 7 Abs.3 oder eine Erklärung gemäß § 12 Abs.4. 

(5) Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein Lebenslauf 

2. das Zeugnis gemäß§ 9 Abs.1 Nr.1, 

3. das Studienbuch oder gegebenenfalls entsprechende andere 

Unterlagen, 

4. die in § 9 Abs.2 genannten Leistungsnachweise über die 

erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 

5. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom

vorprüfung oder eine Diplomprüfung in Mathematik nicht oder 

endgültig nicht bestanden hat, ob er seinen Prüfungsanspructi 

durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat oder 

ob er sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet, 

6. gegebenenfalls das Zeugnis über die Einstufungsprüfung. 

(6) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, die gemäß Abs. 2 er

forderlichen Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizu

bringen, kann ihm der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

gestatten, die Nachweise auf andere Art zu führen. 

(7) Die Unterlagen gemäß Absatz 5 werden dem Kandidaten gegen 

Quittung nach dem Ende der Prüfung zurückgegeben. Die Rückgabe 

des Studienbuches erfolgt erforderlichenfalls früher mit der 

Auflage einer späteren Wiedervorlage. 

- 12 -
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§ 10 

rfahren 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt Antragsfristen 

für die Prüfungstermine ( § 4 Abs. 3) fest. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet aufgrund 

der bis zum Ende der Frist eingereichten Unterlagen über die 

Zulassung. 

(3) Sind in einem Prüfungstermin Prüfungen zu Anfang des Semesters 

vorgesehen und kann ein Kandidat deswegen Unterlagen gemäß § 9 

Abs.5 Nr.4 nicht fristgerecht vorlegen, erfolgt die Zulassung 

zu Prüfungen, die zu Semesteran~~ng stattfinden, unter dem Vor

behalt, daß die fehlenden Unterlagen bis spätestens fünf Wochen 

vor Beginn des Prüfungstermins (§ 4 Abs.3) nachgereicht werden. 

Zu allen übrigen Prüfungsterminen müssen die Unterlagen gemäß 

§ 9 Abs.5 zusammen mit dem Zulassungsantrag vorgelegt werden. 

(4) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind oder 

c) der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung 

in Mathematik an einer wissenschaftlichen Hochschule im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden 

hat. 

Die Zulassung darf im übrigen nur versagt werden, wenn der 

Kandidat seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Wieder

holungsfrist (§ 14 Abs.4) verloren hat. 

§ 11 

Ziel und Art der Prüfun 

(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß 

er das Ziel des Grundstudiums erreicht hat und daß er sich 

insbesondere die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein 

methodisches Instrumentarium und die systematische Orientie

rung erworben hat, die erforderlich sind, um das weitere 

Studium mit Erfolg zu betreiben. Das Bestehen der Diplom

Vorprüfung ist auch Zulassungsvoraussetzung zu Seminaren und 

Oberseminaren im Diplomstudiengang Mathematik. 

- 13 -
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2. in n Lineare Al tische Geometrie 

sind: Der Inhalt einer e Lehrveranstaltung in 

eine mathematische truktur (z.B. Algebra, Allgemeine 

Topologie, Kombinatorik) und die en Gegenstände aus 

und Analytische den Lehrveranstal 

Geometrie I und II, 

n Lineare Al 

3. in Angewandt~ Mathemill~ sind: Der Inhalt einer oder mehrerer 

Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Angewandten Mathema

tik (Numerische Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie oder 

eine bzw. mehrere andere Lehrveranstaltungen gleichen Ge

wichts) im Gesarntumfa.ng von mindesti::ms vier Semesterwochen

stunden, 

4. im flichtfach sind: Filr den Fall, daß eines der 

Wahlfplichtfächer gemäß Absatz 3 Buchstaben a bis h gewählt 

wird, die in der Studienordnung Mathematik an der Universität 

Dlisseldorf schwerpunktmäßig als Prüfungsstoff im Wahlpflicht

fach aufgeführten Lehrveranstaltungen, die zusanunen mit den 

übrigen verbindlichen Vorlesungen, Ubungen und Seminaren im 

Wahlfplichtfach, die ebenfalls in der Studienordnung aufge

führt sind, einen Gesamtumfang von etwa 18 Semesterwochen

stunden ausmachen; für den Fall, daß eines der Wahlpflicht

fächer gemäß Absatz J Buchstaben i bis k gewählt wird, die 

sich gemäß der Diplomprlifungsordnung für den integrierten 

Studiengang Mathematik der Fernuniversität - Gesamthochschule -

in Hagen als P stoff im Wahlpflichtfach (Nebenfach) 

ergebenden Lehrveranstaltungen. 

(5) Die Fachprüfungen s.Lnd innerba.Lb desselben Prüfungstermins 

abzulegen. 

(6) Die Prüfungen in den Fi::ichern 

stehen,unbeschadet Absatz 3 Satz 

Prüfung. 

(7) Macht der Kandidat durch ein ärztli 

§ 11 Abs.2 Nrn.1 bis 4 be

aus je einer mündlichen 

s Zeugnis glaubhaft, daß 

er wegen sti=indiqe k(Srperlicher Behinderung nicht in der Lage 

ist, die Prüfung gan oder teilweise in der vorgesehenen Form 

abzulegen, kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ge-

statten, gleichwc,rtiqe Prü sleis n in einer anderen 

Form zu erbr 
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MUndli 

(1) Jede mündliche funq E:: 1 zel lifung. Die Dauer 

der Prüfung soll je Fach 30 Minuten nicht unterschreiten und 

40 Minuten nicht rschreiten. 

(2) Die mündliche Pril erfol in :jedem durch einen Prüfer 

in Gegenwart eines Bei itzer . Die Gegenstände und die Ergebnisse 

der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Vor der Fest-

setzung der Note hat der Pr r Beisitzer zu hören. Das 

Ergebnis der mündlichen Prlifung ist dem Kandidaten im Anschluß 

an die Prüfung mitzuteilen. 

(3) Nicht mehr als zwei der in§ 11 .A.b::L2 unter Nrn.1 bis 3 auf

geführten Fächer können von demselben Prüfer geprüft werden. 

(4) Sofern der Kandidat ni t 

Diplomstudienganges Ma 

spricht werden Studenten des 

ik an der Universität Düsseldorf, 

die sich zu einem teren Termin der gleichen Prüfung unter-

ziehen wollen, bei rnündli n Prfi als Zuh6rer nach Maß-

gabe der vorhandenen Plätze zugelassen. Die Zulassung erstreckt 

sich nicht auf die Beratung und Bekann 

gebnisses. 

des Prilfungser-

Bewert 

(1) Die Noten filr die 

Prüfer festgesetzt. 

Für die Bewe 

wenden: 

1 = sehr gut 

2 = gut 

3 = befriedigend 

4 = ausr0_üchend 

der 

5 = nicht ausreichend 

Zur Differenzierung 

§ 

tunge we von dem jeweiligen 

gen ind folgende Noten zu ver-

agende L(~istung; 

Lei tuny, die erheblich tiber den 
durch chnitt n fü1forderungen liegt; 

An f ; 

~; :L llc~ 
nc;ch 

d 

tung, d e durchschnittlichen 
~·. pricht; 

g, die trotz ihrer Mängel 
rderungen genügt; 

T:cd tun 
den An 

ie wegen erheblicher 
rungen nicht mehr 

f\JoL<:'n um O, J erhöht oder er-
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satz 1 für 

n Fach. 

f .iedigend, 

reichend, 

nJ.cht ausreichend. 

n dmtliche Fachnoten 

lei 

9ut 

4, O) sind. 

errechnet 

1) der gemäß 

Prüfungsfächern. 

lautet: 

gut, 

digend, 

ichend. 

r; wird nur die 

n, 

alle 

Abs.3) u so 

e Zulassung 

§ 9 zu 

Wieder~ 

<'tchnote 
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"nicht ausreichend" erteilt wurde. 

(3) Die Wiederholung ist frühestens zum nächsten Prüfungstermin 

nach § 4 Abs.3 möglich 

(4) Versäumt der Kandidat, innerhalb von drei Jahren, nachdem 

ihm das Nichtbestehen gemäß § 15 Abs.2 mitgeteilt worden 

ist, einen Zulassungsantrag zur Wiederholungsprüfung zu 

stellen, verliert er den Prüfungsanspruch, es sei denn, er 

weist nach, daß er das Versäumnis dieser Frist nicht zu ver

treten hat. Die erforderlichen Feststellungen trifft der 

Prüfungsausschuß. 

(5) Wenn eine Diplom-Vorprüfung in Mathematik an einer anderen 

wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grund

gesetzes bereits einmal oder zweimal nicht bestanden wurde 

oder als nicht bestanden gilt, aber noch nicht endgültig 

nicht bestanden ist, gilt auch die erstmalig nach dieser 

Prüfungsordnung abgelegte Diplom-Vorprüfung als erste bzw. 

zweite Wiederholungsprüfung. 

§ 15 

~~ugnis 

(1) Uber die bestandene Diplom-Vorprüfung ist unverzüglich, mög

lichst innerhalb von vier Wochen, nachdem der Kandidat die 

letzte Prüfungsleistung erbracht hat, ein Zeugnis auszustellen 

das die in den einzelnen Fächern erzielten Fachnoten und die 

Gesamtnote enthält. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzu

geben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 

unterzeichnen. 

(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden (§ 13 Abs.3) oder 

gilt sie als nicht bestanden (§ 8 Abs.1 und 3), erteilt der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, 

ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher 

Frist die Diplom·~Vorprüfung wiederholt werden kann. 

- 18 -
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( 3) Der Besehe d 

ist t 

(4) Ist 

daten 

und r Exmatr s 

scheinigung ausges ltv 

gen und deren Noten enthält und 

Diplom-Vorprüfung nicht 

III 

§ H 

Zulassun 

ist 

, wird dem Kandi

Nachweise 

eine schriftliche Be

Prüfungsleistun

ßt, daß die 

(1) Zur Diplomprüfung kann nur ugelassen we , wer 

1. die all einsch ge f achgebundene 

Hochschulreife sit 

2. die Diplom Dip tudiengang Mathematik 

oder ge Diplom-Vorprüfung (§ 7 

Abs.3 Satz 2) an einer wissenschaftlichen Hochschule im 

Ge 

gleichwe 

und 4) 

Prü 

t hat 

3. mindestens zwei Seme ter 

Vorprüfung an de Univer itä.t. 

oder für den lomstudi 

standen oder sonstige 

n (§ 7 Abs.3 Satz 1, 3 

r bestandenen Diplom

seldorf eingeschrieben 

ik gemäß § 70 

Abs.2 WissHG a.l 

fällen kann der 

statt<:::n v 

Zvvei zuge sen war; in Ausnahme

rvon Abweichungen ge~ ausschuß 

4. die erfol 'I'eilnahme an den in Absatz 3 genannten 

Lehrveranstal n i t. 

(2) Der Kandidat hat di e folgre e Teilnahme an folgenden 

Lehrveranstal 

Bestimmunq 

durch Leistun 

d e tudic::cno 

ise nach näherer 

legen: 



1. in 

eine 

so 

vorgel 

Ubungen ni 

Mathematik 

2. eine 

fach, so 

bis WK 9 

irn 

.i wovon eine 

ist, 

ssung zur 

Leistungsnachweis 

ich bei 

Lehrveranstal 

beiden 

n der reinen 

h 9c=o L<:)hrveranstal im Wahlpflicht-

der § 17 Abs. 6 Satz 2 WK 1 

1 t wur<.:3.e. Wird ichtfach gemäß § 17 

Abs.6 Satz 2 WK 0 bis WK 1 sich die 

einschlä gen 

(3) Der 

( 1 ) 

stellt werden. 

sprecht:;nd. Dem 

bestandene 

Antrag gegebe 

Die Dip 

L Dip 

2. je E:iner 

und wird zeitlich 

(2) Das Thema der 

Diplomprüfim 

schusses k 

(3) Auf 

Aus 

letzten 

beit soll 

s 

sitzende des 

gabe des 'I'hema 

i 

rde § ·17 Z\bs.6 Satz 4. 

auf Zulassung ist 

kann jederzeit ge· 

1 4 Abs . 4 e n t -

Zeugnis über die 

die Zus z 

f ,) 

be teh t au.s 

7 

n. Ferner sind in dem 

ß § 20 zu benennen. 

sa.tz 5 g1..::;;nannten Fächern 

nfol abgenommen. 

lorna.rbl"!i t i~ d a.ch Zulassung zur 

Vo s l?rüfungsaus-

des Themas festsetzen. 

n vor der 

. Die Frist zwischen der 

s '.!'hcmas der Diplomar-

be n. Der Vor-

Fris für die Aus-



( 4) fung in in 

Fächern besteht in ner 

Satz 4 bleibt unberührt. 

5 Nrn.1 bis 4 genannten 

mündlichen Prüfung; Absatz 6 

§ 12 gilt entsprechend. 

(5) Prüfungsfächer sind 

1. Mathematik I (Reine Mathematik) 

2. Mathematik II (Angewandte Mathematik) 

3. Mathematik III (Studienschwerpunkt) 

4. das Wahlpflichtfach. 

(6) Das Wahlpflichtfach (Nebenfach) in der Diplomprüfung muß mit 

dem in der Diplom-Vorprüfung gewählten vereinbar sein. Der 

Kandidat kann ur ~r folgenden Kombinationen wählen 

Kurzbe-
zeichnung 

WK 1 

WK 2 

WK 3 

WK 4 

WK 5 

WK 6 

WK 7 

WK 8 

WK 9 

WK 10 

WK 11 

WK 12 

Wahlpflichtfach in der Wahlpflichtfach in der 
Diplom-Vorprüfung Diplomprüfung 

Physik Experimentalphysik 

Physik Theoretische Physik 

Botanik Botan.:i,k 

Genetik Genetik 

Physiologie Physiologie 

Zoologie Zoologie 

Chemie Physikalische Chemie 

Philosophie Philosophie 

Psychologie Psychologie 

Wirtschaftswissenschaft Wirtschaftswissenschaft 

Informatik Informatik 

Elektrotechnik Elektrotechnik 

Im Falle von WK 10 bis WK 12 sind die aufgeführten Wahl

pflichtfächer in der Diplomprüfung die im integrierten Stu

diengang Mathematik der Fernuniversität - Gesamthochschule -

in Hagen zugelassenen Wahlpflichtfächer (Nebenfächer) . Für 

das aus WK 10 bis WK 12 gewählte Fach gelten hinsichtlich 

der Prüfungsvorleistungen, der Fachprüfung sowie der Prü

fungs- und Meldetermine nicht die Bestimmungen dieser Diplom

prüfungsordnung, sondern der die Diplomprüfung II betreffende 
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( 7) 

Teil 

n 1 

- Ges 

cht 

dem durch 

f ung 

§ 17 

die 

ß 

benen Fach zu 

im übrigen n 

(8) In den Fa 

Faches und 

no für 

der Fernuniversität 

fung nicht 

s in der Diplomprli

ina tionen in 

ichtfach, ist 

vorgeschrie

rege lt sich 

Vorprüfung. 

ehe Denkweise des 

Vor de • Im 

Wahlpfli u Teilgebiete ge-

legt, ma entsprechende 

mathematische, 

In den Fächern 

fach (außer li'JK 

der Inhalt von 

anstal 

dem Fach 

umf ang von v 

benennen si 

selbs 

Hierzu rc""chne 

im Wahlpf l 

betre 

hochs 

( 9 ) Macht e .i n 

daß er we;gi2n 

ist 

Form abzul 

gestattt~n 

Form zu 

>! 
i 

k 

; j ·~, { -' 

hE::.matik II nachzuweisen. 

{' 
i 

II und im Wahlpflicht-

u stoff jeweils 

sungen oder Lehrver-

in je

n im Gesamt-

daten zu 

räumt wird. 

tete Arbeitsgemein-

de P stoff 

fung II 

den inte-

rn ve i Ui t ~ Gesamt-

aubhaft, 

nderung nicht in der 

\Jorgesehenen 

ausscbusses 

n in ine anderen 
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2 3 -

nach Absatz 1 erfüllt. Der Vorschlag des Themas und die Be 

treuung der Arbeit erfolgen gemeinsam durch je einen Professor 

des Faches Mathematik und des anderen Faches. 

(6) Das Thema der Diplomarbeit kann erst nach der Zulassung des 

Kandidaten zur Diplomprüfung ausgegeben werden. Die Ausgabe 

erfolgt über den vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der 

Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(7) Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der 

Diplomarbeit beträgt sechs Monate. Das Thema und die Aufgaben

stellung der Diplomarbeit müssen so lauten, daß die zur Bear

beitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. Im Einzel

fall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuß die Be

arbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu sechs Monate verlängern. 

(8) Das Thema der Diplomarbeit kann nur einmal und nur aus trif

tigen Gründen mit Einwilligung des Vorsitzenden des Prüfungs

ausschusses zurückgegeben werden, und zwar nur innerhalb der 

ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit. 

(9) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich 

zu versichern, daß er seine Arbeit - bei einer gemeinsamen 

Arbeit gemäß Absatz 5 seinen entsprechend gekennzeichneten 

Anteil der Arbeit - selbständig verfaßt und keine anderen als 

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

§ 19 

Annahme und Bewe der Di lomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit ist in drei Exemplaren beim Akademischen 

Prlifungsamt der Universität Dlisseldorf fristgemäß, d.h. 

spätestens mit Ablauf der Bearbeitungsfrist gemäß § 18 Abs.7, 

abzuliefern; das Datum der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 

Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie 

als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

- 24 -
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(2) Die Diplomarbeit ist von zwei gemäß§ 13 Abs.1 

zu bewerten. Eine der Gutachter 

Abs.2 oder 5 sein. Der zweite Guta 

1 der Betreuer gemäß § 18 

vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses aus dem in § 6 .1 als Prüfer gekenn-

zeichneten Personenkreis bestimmt. Die Beurteilung soll in 

angemessener Frist erfolgen. So rn die Bewertungen durch die 

beiden Gutachter weniger als 3,0 ausei iegen und beide 

Bewertungen kleiner oder gleich 4,0 sind, ist die Note der 

Diplomarbeit gleich dem gemäß § 13 Abs.5 gerundeten Durch

schnitt der Bewertungen der beiden Gutachter. Andernfalls ent

scheidet der Prüfungsausschuß über die Bewertung der Arbeit, 

es sei denn, beide Bewertungen durch die Gutachter sind 

schlechter als 4,0; in diesem Falle lautet die Note der 

Diplomarbeit "nicht ausreichend". Vor der Entscheidung soll 

der Prüfungsausschuß die Prüfungskommission (§ 6 Abs.6) hören. 

(3) Die in das Prüfungszeugnis einzutragende Note der Diplom

arbeit wird entsprechend § -13 Abs. 2 und 5 gebildet. 

(4) Ein Exemplar der Diplomarbeit verbleibt bei der Prüfungsakte, 

das zweite Exemplar erhält der Betreuer der Arbeit. Das dritte 

Exemplar geht nach bestandener Diplomprüfung an die Fach

bibliothek. 

§ 20 

Zu atzfticher 

( 1) Der Kandidat kann sich in weiteren als 

Fächern einer PrU unterziehe (Zusatz 

n vorgeschriebenen 

er), 

(2) Das Ergebnis der Prüfunq in diesen Fächern wird auf Antrag 

des Kandidaten in das Zeugnis au n, jedoch bei der 

Festsetzung der Gesamtnote nicht miteinbezogen. 

§ 2 'J 

(1) Für die leistungen in 

der Diplomprü g, der Leistungen in den einzelnen Prü-

fungsfächern und filr die Bildun9 der Fachnoten 1 t § 13 
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nd. Die is bestanden, wenn die Fach~ 

noten in särntli Prü Note der Diplom-

arbei t (gemäß § 19 l\bs. 1 oder 2) stens "ausreichend" 

(k iner eh 4,0) s 

(2) Die Gesamtnote einer bestandenen Diplomprüfung wird aus dem 

Durchschnitt (arithmetischem Mittel) differenzierten Fach-

noten in den vier rn ( ß § 13 Abs.2) und der 

differenzierten Note für die Diplomarbeit (gemäß§ 19 Abs.1 

oder 2) gebildet, wobei die Note der Diplomarbeit doppelt ge

wichtet wird. Im übrigen gilt § 13 Abs.4 und 5 entsprechend. 

( 3) Neben den Gesamtrc<; ;~,:;n gemäß § J 3 Abs. 4 wird die Note 11 mi t 

Auszeichnung" , wenn 

die Bewertung der Diplomarbeit 1,0 lautet, d.h. beide 

Gutachter, im Fall des § 18 Abs.5 mindestens drei Gut-

achter, die t mit 1,0 bewertet haben, und 

die Fachnoten in Mathematik I bis III sämtlich "sehr gut" 

lauten und 

die Fachnote das Wahlpflicht nicht schlechter 

als "gut" ist und 

der Durchschnitt nach Absatz 2 nicht schlechter als 1,2 ist. 

(1) Die Prüfung in den einzelnen Fächern (Fachprüfungen) und die 

Diplomarbeit können bei "nich au 

einmal wiederholt wi;c_;rden. F'ür die Wi 

chend. Eine 

ichenden" Leistungen 

lungsprlifung gelten 

dE~s 'rhernas der §§ 17 bis 21 en 

Diplomarbeit in in § 1 H Abs. 8 genc:mnten Frist ist jedoch 

nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner 

ersten Di 

gemacht hat. 

rbeit von dieser i it keinen Gebrauch 

{ 2) Der nn der Wiede ltinc; 

der schriftlichen Mittei 

t frühe t(~ns drei Monate nach 

liber das Nichtbestehen an den 
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( 2) Das om vom Dekan ss 

liehen unterz t und mit dem S 1 Mathe-

matisch-Naturwissens ftlichen Fakultät versehen. 

IV 

§ 25 

Ungültigkeit der ~.~orprüfung _upd de_!._ Diplomprüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 

Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann 

der Prüfungsaussch11ß nachträglich die Noten für diejenigen 

Prüfungsleistungen, deren Erbringung der Kandidat ge

täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung für 

nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Vorausset n für die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber täuschen wollte, 

und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeug-

nisses bekannt, wird er Mangel durch das Bestehen der 

Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich 

zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuß unter 

Beachtung des Verwaltungsverfahrens etzes für das Land 

Nordrhein-West die ts lgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist dem fenen Gelegenheit zur 

( 4) 

Äußerung zu 

Das unrichtige Prli z s ist einzuz und gegebenen-

falls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 

einer Frist von fünf Jahren nach und Absatz 2 Satz 2 ist 

Ausstel s zeo.rJriisses ssen. 

§ 26 

Eins cht in d n 

(1) Nach Abschluß s rens wird Kandidaten auf 

Antrag Einsicht in 

darauf zogenen 

protokol 

ne schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 

und in Prüfungs-
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(2) Der ist binnen zwei Monaten .11ach des 

Prüfungsze sses beim Vorsitzenden 

zu stellen. Der Vorsitzende 

Ort und Zeit der Einsi 

§ 27 

s 

usschusses 

chusses bestimmt 

Die Aberkennung des Diplomgrades richtet sich nach den gesetz

lichen Bestimmungen. 

§ 28 

n 

Diese Prüfungsordnung findet auf al Studenten Anwendung, die 

im Wintersemester 1982/83 erstmalig für den Diplomstudiengang 

Mathematik an der Universität Düs eldor nges hrieben worden 

sind. Studenten, die sich bei Inkrafttreten dieser Prüfungs-

ordnung bereits im tudium finden, die Diplomprü-

fung nach der im Sommersemester 1982 1 Prüfungsordnung 

ab, es sei denn, daß sie die Anwendung neuen Prüfungsordnung 

bei der Zulassung zur Prüfung schriftlich be . Studenten, 

die sich bei Inkrafttreten dieser Prü noch im Grund-

studium befinden, legen die Diplom-·Vo nach der im Sommer-

semester 1982 geltenden fung jedoch 

nach dieser Prüfungsordnung ab; 

diese Prüfungsordnung jedoch auch in 

Vorprüfung angewendet. Anträge auf 

ordnung sind unwiderruflich. 

§ 29 

Inkrafttreten und Vc 

(1) Diese Prüfungsordnung tr tt am 1. 

Gleichzeitig tritt die Prti 

gang Mathematik an der UniversiUit D1'.! 

in der Fassung vom 31.5.1977, röf 

Bekanntmachungen der Universität Dils 

1.9.1977, außer Kraft. § 8 bebt 

(2) Diese Prüfungsordnung wird im Gcmei 

tusministeriums und des Ministe i 

Forschung des s Nordrhein-We f 

des Kandidaten wird 

F 11 auf die Diplom

der neuen Prüfungs-

19132 in Kraft. 

n Dip1omstudien

f vorn 7.5.1975 

n den Amtlichen 

2/1977 vom 

n l\mt hla tt des Kul

' chaft und 

fentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund Beschlüsse der Mathematisch-Natur-

wissenschaftlichen Fakultät vom 6.7.1982 und des Senats der 

Universität Düsseldorf vom 13.7.1982 und aufgrund der Genehmi

gung des Ministers für Wissenschaft und Forschung vom 21.7.1982 

- IA3 8144.26 -

Düsseldorf, den 23.7.1982 

Universität Düsseldorf 
- Der Rektor -
In Ve:ctretung: 

(Prof.~) 

'· 


